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Kids Cross Cup U12 Qualifikation der DSV Region 1 … Rennen I 

(3781 MXBX) … KURZE RADIEN 

(Schöneck / Vogtl.) 

Achtung Termintausch: NEU: Sonntag, 22.01.2017 
 
Ort / Rennstrecke: Schöneck / Rennstrecke  „Streu Grün“ 

Veranstalter: Verbände des DSV der Kids Cross Cup Region 1 
Racedirektor: Maik Müller (SVSAC) 

Ausrichter: SC Schöneck (SVSAC) 
Rennleiter: André Pschera  (SC Schöneck) 
Schiedsrichter: wird bei der MAFÜ festgelegt 
Trainervertreter: wird bei der MAFÜ festgelegt 

Teilnahmeberechtigung: Kinder der Jahrgänge 2005 – 2006 mit gültigem Startpass aus Skivereinen der DSV-
Landesverbände der ARGE Nord, Ost, West 

Meldeanschrift: https://alpin.rennverwaltung.de/ 

Meldeschluss: 19.01.2017 – 18.00 Uhr – Nachmeldungen werden nicht zugelassen 

Nenngeld: 10,00 EUR per Lastschrift über DSV-Rennverwaltung 
Skipass für Rennläufer: bei Startnummernausgabe im Org.-Büro erhältlich 

Wettbewerb: Doppelstangen-Slalom in 2 Durchgängen unter Ausnutzung natürlicher Geländeformationen und 
zusätzlicher maschinell gefertigter Cross-Elemente gemäß DSV Reglement Kids Cross U12 Cup.  

Zeitnahme / EDV:  ALGE TDC 8001 / DSV Alpin Software  

Besondere Bestimmungen: Die Teilnahme am Wettkampf ist nur mit einem Hartschalenhelm und Rückenprotektor gestattet!  

Wetterklausel: Witterungsbedingte Absage der Rennen 19.02.2016 – 20.00 Uhr bekannt gegeben unter: 
www.skiverbandsachsen.de  

Zeitplan (22.01.2017): 08:15 Uhr – 08:45 Uhr Ausgabe der Startnummern im Zielbereich 
 08:45 Uhr – 09:00 Uhr MaFü  
 09:15 Uhr – 09:45 Uhr Besichtigung 
  10:00 Uhr Start  1. Durchgang 

Siegerehrung: Zeitplan: 15-30 Minuten nach Beendigung des Rennens 
 Ort: Zielbereich 
 Ehrung: Platz 1-5 Pokale 

Tageswertung: Gesamtzeit aus zwei Durchgängen. Für ausgeschiedene oder zu langsame Sportler gilt als 
gewertete Zeit gemäß DSV-Reglement eine Penalty-Begrenzung von 20% zur Laufbestzeit. 

Saisonwertung Kids Cross: Jeder Lauf geht als 1 von 8 Ergebnissen in die Gesamtwertung der Kids Cross U12 Qualifikation der 
DSV Region 1 ein. Es werden je Durchgang Punkte gemäß DSV Reglement Kids Cross Cup U12 
vergeben. 

Saisonwertung SVS U12 Cup Die Tageswertung geht als ein Ergebnis in die Saison-Gesamtwertung des SVS U12 Cups ein. 

Quartier: IFA Ferienpark Schöneck 

Informationen: Maik Müller (SVSAC, Mobil: 0049 171 33 70 211 – mueller@skiverbandsachsen.de) 

 

Haftung:  1.) Risikobeurteilung und Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmer(DSV/SVS): In der 
DSV bzw. SVS Aktiven-Erklärung für den Erhalt ihres Startpasses haben die Teilnehmer detailliert erklärt, Kenntnis zu haben von den 
wettkampfspezifischen Risiken und Gefahren sowie diese zu akzeptieren. Weiter darüber informiert zu sein, dass sie insoweit bei der 
Ausübung der von ihnen gewählten Skidisziplin Schaden an Leib oder Leben erleiden können. Schließlich haben sie sich verpflichtet, 
eine eigene Risikobeurteilung dahingehend vorzunehmen, ob sie auf Grund ihres individuellen Könnens sich zutrauen die 
Schwierigkeiten der Strecke bzw. Anlage sicher zu bewältigen und sich zudem verpflichtet, auf von ihnen erkannte Sicherheitsmängel 
hinzuweisen. Durch ihren Start bringen sie zum einen die Geeignetheit der Strecke zum Ausdruck sowie zum anderen deren 
Anforderungen gewachsen zu sein. Zudem haben sie in der Aktiven-Erklärung ausdrücklich bestätigt, für das von ihnen verwendete 
Material selbst verantwortlich zu sein. Diese Erklärungen sind gerade auch für diesen Wettkampf verbindlich. 2.) Verschulden des 
Organisators und seiner Erfüllungsgehilfen: Der Teilnehmer am Wettkampf akzeptiert, wenn er im Wettkampf einen Schaden 
erleidet und der Meinung ist, den zuständigen Organisator bzw. dessen Erfüllungsgehilfen treffe hierfür ein Verschulden, dass diese im 
Hinblick auf Sachschäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften. Diese Erklärung gilt auch für den Rechtsnachfolger des 
Athleten. Der Teilnehmer erklärt sich weiter bereit, sich mit den jeweiligen Wettkampfbestimmungen vertraut zu machen. Wenn durch 
seine Teilnahme am Wettkampf ein Dritter Schaden erleidet, akzeptiert er, dass eine eventuelle Haftung allein ihn treffen kann. Es 
dient deshalb seinem eigenen Interesse, ausreichend Versicherungsschutz zu haben.  


